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«Der Bau restauriert sich im Grunde selber»
(Linus Birchler)

Zum Verhiltnis von Denkmalpflege und Archiologie — Theorie und Praxis in der Schweiz

von HANS RUDOLF SENNHAUSER

Josef Zemp (1869-1942), seit 1936 Prisident der Eidgenos-
sischen Kommission fiir Denkmalpflege und sein Nach-
folger Linus Birchler (1893-1967), Prisident 1942-1963,
haben mit ihren pragnanten Manifesten die wesentlichen
Grundlagen des Verhiltnisses von Denkmalpflege und
Archéologie programmatisch festgehalten. Josef Zemp
wendet sich in seinem Artikel «Das Restaurieren» in der
Schweizerischen Rundschau 1906-1907 gegen die «stilvolle
Restaurierungskunst» in der Tradition des 19. Jahrhun-
derts: «Der oberste Grundsatz des Historikers ist der:
Das alte Kunstwerk ist eine geschichtliche Urkunde.» Das
heisst: Wie bei einer Urkunde soll der Text gelesen, datiert
auf seine Echtheit gepriift, nach Schichten unterschieden,
interpretiert und ediert beziehungsweise konserviert wer-
den. Zemp weiter: «Uns geniigt der alte Bestand. Nach
unserer Theorie soll das <Restaurierens vor allem im Erhal-
ten bestehen.» Birchlers Schrift «Restaurierungspraxis und
Kunsterbe in der Schweiz», erschienen in der Reihe der
Kultur- und Staatswissenschaftlichen Schriften der Eid-
genossischen Technischen Hochschule, Ziirich 1948, ent-
hilt in diesem Zusammenhang den Satz: «Der Bau restau-
riert sich im Grunde selber. Wir setzen gewissermassen das
Horrohr an. Die genaue Bauuntersuchung und Einzelhei-
ten, die wihrend der Arbeiten ans Licht treten, schreiben
uns vor, was wir zu tun haben.» Fiir den einen (Zemp) ist
der Denkmalpfleger ein Historiker, fiir den anderen
(Birchler) ein Arzt, jedenfalls setzen beide eingehende wis-
senschaftliche Untersuchungen voraus. «Man musste sich
daran gewohnen, dass die archidologische Behandlung der
Denkmiler andere und griindlichere Verfahren fordert als
die rasch beschlossene Erneuerung», so Zemp. Birchler
beschreibt iiberraschende Funde anldsslich der Bauarbei-
ten und stellt fest: «da bleibt nichts iibrig, als die ausge-
arbeiteten Plidne ganz still beiseitezulegen und eine neue
Losung zu studieren». Mit anderen Worten: Die Restaurie-
rung richtet sich nach den Ergebnissen der Bauforschung,
die voranzugehen hat. Das klingt einfach und logisch, und
die Denkmalpflege hat sich ldngst auf diesen Grundsatz
festgelegt — wenigstens im Prinzip, denn in der Praxis er-
geben sich immer wieder erhebliche Schwierigkeiten.
Praktisch heisst das ndmlich,

1. dass ein Vorprojekt erarbeitet wird aufgrund des am
Bestand, aus den Archiven und aus Voruntersuchungen
gewonnenen Bildes. Linus Birchler sagt: «Entscheidungen
konnen eigentlich nie zum voraus getroffen werden, es sei
denn in Form allgemeiner Richtlinien.» Dann aber hat
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2. eine griindliche Untersuchung einzusetzen, die erst
sichere Grundlagen fiir die Planung liefert, und

3. ist es trotz aller Umsicht wihrend der Voruntersu-
chung und der eingehenden Bauuntersuchung immer noch
moglich, dass bei der Ausfithrung neue wesentliche Beob-
achtungen und Entdeckungen gemacht werden, die zum
Umdenken und Umplanen zwingen. Zemp fordert: «ver-
borgene Urkunden sind ans Licht zu bringen. Wir lassen
bei der Restaurierung von alten Gebduden den Boden auf-
graben, um alte Mauern zu finden; die Wande abkratzen,
um Fresken zu entdecken, und dergleichen mehr.» Das
wird nicht in jedem Fall verlangt, sondern als Beispiel
aufgefiihrt. Inzwischen ist es zudem sehr viel aufwendiger
geworden, in alten Gebduden den Boden aufzugraben, es
muss in jedem Fall mit einem betrédchtlichen Aufwand an
Zeit und Geld gerechnet werden. Anderseits hat sich die
Praxis der Kantonsarchdologen, die es nun fast in allen
Kantonen gibt, beinahe allerorten durchgesetzt, dass nim-
lich archédologische Eingriffe im Boden und an den Win-
den nur dort durchgefiihrt werden, wo sie wegen der vor-
gesehenen Baumassnahmen unvermeidlich sind. Das ist
aber oft nicht leicht zu beurteilen: Im Basler Miinster zum
Beispiel wollte man eine Ausgrabung vermeiden, weil es
schliesslich ja nur um einen Aushub von 50 Zentimetern
gehe. Und gerade in diesen 50 Zentimetern lagen dann
samtliche Schichten, von den keltischen bis zu den hoch-
mittelalterlichen (Abb. 1). Sondierbohrungen, flachige
Untersuchungen mit Georadar und so weiter konnen die
Entscheidung erleichtern, aber auch nicht in jedem Fall: In
Glarus zum Beispiel, wo das Areal der fritheren Talkirche
im Hofe des heutigen Gerichtsgebdudes derart intensiv
von Leitungsgriaben durchschnitten war, dass nur mit einer
vollflachigen Untersuchung und dank dem Erhaltungs-
zufall die wesentlichen Elemente der fritheren Kirchen-
bauten nachgewiesen werden konnten (Abb. 2). Lassen
sich solche aufwendigen Untersuchungen oft nicht um-
gehen, so konnen sie doch meistens rechtzeitig geplant und
in die Bauplanung so eingefiihrt werden, dass es nicht zu
sogenannten Verzogerungen kommt, fiir die man den
Schwarzen Peter allzu gerne den Archdologen zuschiebt.
Muss zum Beispiel eine Kirche wie die Kathedrale von
St.Gallen wihrend der ganzen Restaurierung doch als
Gotteshaus zur Verfiigung stehen, so ldsst sich auch das
verwirklichen — allerdings mit grosseren Kosten und unter
Verzicht auf die Moglichkeit, Zusammengehoriges in der
ganzen Fldache tiberblicken und aus dem Gesamtzusam-
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Abb.1 Basler Miinster. Archiologische Schichten im Mittel-
schiff. Links vorn Negative von Unterlagsbalken und Bretterboden
eines tiber 30 m langen Militirgebdudes aus dem spiten 1. Jahr-
hundert vor Christus. Darauf Strassenkies, an den ein Lehmniveau
der Siedlungszone anschliesst. Ein Mauerwinkel durchschligt
diesen Lehm: Es ist eine Kellermauer aus dem 1. Jahrhundert.
Dahinter Kieselmauer eines grossen spitromischen Gebédudes und
darauf Rest des Mortelbodens aus dem 11. Jahrhundert.

Abb. 2  Glarus, ehemalige Talkirche St. Fridolin und Hilarius. Die
Kirche ist nach dem Brande von Glarus im Jahre 1861 verlegt wor-
den; an ihrer alten Stelle steht seit 1864 das Gerichtsgebdude von
Architekt Johann Caspar Wolff. Grabungssituation im Hof des
Gerichtsgebdudes 1968, Plan mit Zweimeterraster.
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menhang heraus erkennen und einordnen zu konnen
(Abb. 3).

Die Archidologie steht also zwischen Vorprojekt und
definitiver Restaurierungsplanung. Sie kann aber erst aktiv
werden, wenn das Restaurierungsprojekt beschlossen ist,
denn die im Hinblick auf geplante bauliche Eingriffe vor-
genommenen archédologischen Grabungen und Freilegun-
gen an den Winden miissen finanziert sein, und sie sind
nicht ohne Eingriffe moglich, welche die Restaurierungs-
bediirftigkeit des Baues erst recht sichtbar machen. Nun
wollen aber Behorden oder Gemeinden in der Regel nicht
eine Restaurierung gestiitzt auf ein Vorprojekt beschlies-
sen, sondern sie verlangen ausgefiihrte Pldne und einen
detaillierten Kostenvoranschlag — und wie ist das moglich,
wenn man den Grundsatz im Sinne Zemps und Birchlers
ernst nimmt, der verlangt, dass der Bau sich selber restau-
riert? Bauherrschaften rechnen in der Regel nicht mit
solchen zusitzlichen Ausgaben, ihnen geht es vor allem
darum, dass der Bau wieder in «neuem» (merkwiirdiger-
weise nicht im «alten») «Glanz erstrahlt», dass er einen
neuen Boden bekommt, an den Winden keine Feuchtig-
keitsflecken mehr aufweist, oder es soll eine Fussboden-
heizung eingebaut werden und so weiter. Die Bauherr-
schaften gehen auch ungern auf nachtrigliche Anderungs-
vorschldge ein, die aus den Untersuchungen resultieren,
und die Architekten beschweren sich dariiber, «Makulatur
fabrizieren» zu miissen. Es ist tatsidchlich so, dass das Vor-
gehen nach dem Grundsatz eine besonders intensive Vor-
bereitung der Bauherrschaft voraussetzt, denn im Lande
fehlt die Einsicht in die Richtigkeit eines solchen Vor-
gehens noch weitgehend. Von der Denkmalpflege wird der
Grundsatz der «archdologischen Behandlung der Denk-
miler», wie sich Zemp ausdriickt, vertreten und auch in
besonderen Fillen praktiziert. Aber es ldsst sich nicht
ibersehen, dass viele Denkmalpfleger letztlich doch ihr
Gefiihl fiir ausschlaggebend und richtiger erachten als die
archédologischen Fakten. Solange sich eine archidologische
Untersuchung ohne grossere Schwierigkeiten durchfiihren
lasst, sind sie dabei; notfalls geht es aber auch ohne ernst-
hafte archédologische Forschungen, und es wird freihandig
entschieden.

Ein Fall, in dem das Prinzip seit einer Generation prakti-
ziert wird, ist Miistair (Abb. 4). Systematisch werden hier
die archidologischen Untersuchungen im Boden und am
Aufgehenden vorgenommen, wo Bau- und Restaurie-
rungsmassnahmen geplant sind. Ein Beispiel: Vor einigen
Jahren fiel auf, dass der Plantaturm dieselben Symptome
aufwies wie schon der Turm am Schloss Fiirstenburg im
Vinschgau, der dann eines Nachts eingestiirzt war (Abb. 5).
Die herbeigerufenen Statiker bestétigten den Verdacht
und ordneten eine moglichst rasche statische Sicherung des
Turmmauerwerkes mit Injektionen einer Kalk-Weiss-
zementmischung, mit Zugstangen und Nadeln an. Sitze
waren zu vernchmen wie: Wenn es darum geht, ob der
Plantaturm bestehen bleibt, so kann man sich nicht durch
eine archiologische Untersuchung aufhalten lassen, — bes-
ser, der Turm steht noch und ist gesichert, als untersucht



und eingestiirzt. Dank der ruhigen Uberlegenheit des
inzwischen leider verstorbenen, um Miistair verdienten
Ingenieurs Fredi Schneller, unter dessen Leitung die
Turmsanierung stand, konnten Untersuchung und Bauar-
beiten so koordiniert werden, dass nicht einmal in diesem
besonders unter Zeitdruck stehenden Fall von einer Verzo-
gerung der Sicherungsarbeiten durch die Archidologen
gesprochen werden kann. Der Turm wurde gegiirtet und
eingeriistet, das ganze Aussere und das Innere, so weit
nicht Verputz hitte entfernt werden miissen, wurden mit
grossem Aufwand wihrend zweier Jahre vor und parallel

dies bis jetzt verhindert. Es sind folgende: An der Fassade
sind Verputzpartien und Schichten aus verschiedenen
Zeiten vorhanden, deren Studium schon im heutigen Zu-
stand Wesentliches zur Baugeschichte erbringt (Abb. 6).
Zu erkennen sind vermauerte Tiiren und Fenster, abge-
brochene Erker, Eckquadrierungen, die auf ein lang-
sames Wachsen der Fassade zur heutigen Linge schliessen
lassen, Oculi, ein Kaminschacht, Nihte und Aufh6hungen
(Abb. 7). Eine Restaurierung wird selbstverstidndlich
danach trachten, die wunderbar lebendigen ehrwiirdigen
Verputzpartien zu iibernechmen. Auch wenn dies da und

Abb.3  St. Gallen, Kathedrale, ehemalige Klosterkirche. Hervorgehoben ist der Grundriss des Gozbertbaues (Abt Gozbert 816-837).
Schwarz das Aufgehende, schraffiert sind Fundamente bzw. Fundamentgruben. Weitere éltere Mauern mit Konturen angedeutet.

zu den Bauarbeiten untersucht und dokumentiert. Das
Untersuchungsergebnis sei doch auch noch mit einigen
Worten vorgefiihrt, um darzulegen, dass der Aufwand
mehr war als eine Pflichtiibung; er hat sich gelohnt, hat sich
der Turm doch durch unsere Untersuchung als ein Bau-
werk des 10. Jahrhunderts erwiesen, das mehr als ein
halbes Jahrtausend ilter ist als bisher angenommen. Der
Plantaturm ist nicht durch die Abtissin Angelina Planta um
1500 errichtet worden, sondern geht auf das durch Ungarn
und Sarazenen beunruhigte 10. Jahrhundert zuriick. Er ist
nach 958 als befestigter Wohnturm des Bischofs von Chur
und als Zufluchtsort der Monche in bedringten Zeiten
erbaut worden.

Zwei weitere Beispiele aus Miistair: Das eine, um zu
zeigen, dass die archiologischen Untersuchungen zwar
bedingt sind durch die Restaurierungsvorhaben, dass sie
aber anderseits auch ihre eigenen Gesetzmissigkeiten
haben, die zu respektieren sind. Seit Jahren denkt man
immer wieder daran, die Westfront des Klosters zu restau-
rieren, um der Eingangsfassade ein reprisentatives Aus-
sehen zu geben. Archiologische Uberlegungen haben

dort nicht méglich wird, so ist doch abzusehen, dass des-
wegen die Moglichkeiten, weiterfithrende Untersuchungen
zu unternehmen, beschrinkt sind. Es ist also methodisch
gegeben, die Baugeschichte dieser riesigen, in Etappen
entstandenen Westfassade zunéchst von der riickwértigen
Wandseite aus zu ergriinden, damit die noch wiinschbaren
Kldrungen vor und bei einer Restaurierung des Fassaden-
putzes mit einem Minimum an gezielten kleinen Eingriffen
erreicht werden konnen. Die Fassadenrestaurierung hat
also nicht erste Prioritit, sondern es ist damit zuzuwarten,
bis die dahinterliegenden Rdume untersucht und restau-
riert sind.

Das zweite Beispiel aus Miistair, das zeigt, wie die
Untersuchungsergebnisse die Restaurierungsplidne ver-
dndern konnen, bietet die Siidfassade des Siidtraktes vor
und nach der Restaurierung (Abb. 8, 9). Der ziemlich
charakterlos wirkende, um 1900 stark veridnderte Bau
ostlich des Siid-Tor-Turmes hat aufgrund der Unter-
suchungsergebnisse eine anziehende Fassadengestaltung
erhalten, aus der sich ihr Schicksal seit gotischer Zeit ab-
lesen lésst.
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Abb.4 Miistair, Kloster St. Johann, Ubersichtsplan. Prihistori-
sche (orange), romische (griin), karolingische (blau, hellblau:

nachtriglich) Gebiude. Bauten des 10. Jahrhunderts (violett) und
romanische Bischofsresidenz (rosa).

0 50 m

Ganz allgemein spielt sich Zusammenarbeit zwischen
Archiologie und Denkmalpflege vor allem auf dem Ge-
biete der Architektur ab; die Archidologie leistet den Teil
«Bauforschung», wenn es darum geht, das Denkmal als
Urkunde zu verstehen. Das heisst nicht, dass der Archéo-

Abb. 5 Miistair, Kloster St. Johann. Nordostecke des Klosters
mit Plantaturm, dahinter Kirchendach und Kirchturm von Nord-
westen, 1989.
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Abb. 6 Miistair, Kloster St. Johann. Westfassade, Ausschnitt mit
Klosterpforte.

loge einfach «begleitet», was immer wieder so verstanden
wird, dass er lediglich in die Locher und Schlitze hinein-
schaut, die von den Bauleuten ohne Riicksicht auf archio-
logische Gegebenheiten angelegt werden. Es ist vielmehr
so zu verstehen, dass die bauseits notwendigen Arbeiten
vorbereitet werden, indem zum Beispiel ein notwendiger
Aushub vom Archiologen und seiner Equipe nach archéo-
logischen Gesichtspunkten und mit archédologischen
Methoden vorgenommen wird. Die archédologischen Frei-
legungen konnen sich nicht damit begniigen, ohne Ver-
stindnis des Zusammenhanges aufzuzeichnen, was in den
Baugriaben und Leitungsschlitzen zu sehen ist; Unverstan-
denes so zu dokumentieren, dass die Nachwelt daraus
etwas ersehen kann, wenn vielleicht einmal die Weiter-
arbeit das Verstiandnis in einem grosseren Zusammenhang
mit sich bringt, ist kaum mdoglich und derart aufwendig,
dass es sich nicht lohnen wiirde. Die Regel muss sein, dass
der Archiologe den materiellen archidologischen Bestand
soweit freilegt und untersucht, als es zum Verstindnis not-
wendig ist, soweit also, bis sich anhand des Bestandes ein
Befund definieren ldsst. Nur so ist archdologische Arbeit
am Denkmal tiberhaupt sinnvoll, denn es geht nicht darum,
Unverstandenes um ein nicht verstandenes Denkmal
anzuhiufen, sondern darum, das Monument in seinem
vertikalen und horizontalen Umfeld zu verstehen: Die
Urkunde soll «gelesen» und verstanden werden. Das fiihrt
nicht selten zu Missverstindnissen sogar zwischen dem
Denkmalpfleger und dem Archidologen: Der Denkmalpfle-
ger, der die Dienstleistungen des Archidologen nicht mehr
im Zusammenhang des Sinnganzen sieht, sondern Angst
bekommt vor der «Verselbstindigung» des Archdologen —
kann einem sogar bei Unesco-Monumenten begegnen.
Generell gilt: Eine mit Verinderungen am Bestand ver-
bundene Restaurierung ohne vorausgehende archéolo-
gische Untersuchung verdient ihren Namen nicht, und je
mehr iiber den Baubestand und seine Geschichte vor
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Abb.7 Miistair, Kloster St. Johann. Westfassade, Aufnahmeplan, Ausschnitt.

Restaurierungsbeginn bekannt wird, umso sorgfiltiger
kann eine wirkliche Restaurierung vorbereitet werden.

Zu bemerken ist auch, dass die Archdologie des Mittel-
alters als Bau- und Siedlungsarchiologie ihren Auf-
schwung in den letzten drei Jahrzehnten bei uns hauptséch-
lich dank der Tatsache gefunden hat, dass sie eng mit der
Denkmalpflege verbunden war und ist. Aus der wohl ver-
standenen Teamarbeit von Archédologie und Denkmal-
pflege konnten in den letzten Jahrzehnten erstaunliche
Resultate fiir die Kenntnis der Kultur unseres Mittelalters

gewonnen werden. Kirchen-, Burgen- und in jiingster Zeit
vor allem die Siedlungsarchdologie, besonders die Stadt-
kernforschung, haben unser Wissen iiber das Mittelalter in
ungeahnter Weise vertieft, konkretisiert und erweitert.
Der Archiologe befasst sich mit dem materiellen
Bestand des Denkmals unter historischen Gesichtspunk-
ten. Die wissenschaftliche Betreuung der Denkmaler hat
aber selbstverstidndlich noch andere Seiten. Die techni-
schen Eigenschaften, Standfestigkeit, Dauerhaftigkeit,
Wasserhaushalt, sowie die Schiaden, die sich aus dem Alter

Abb. 8 Miistair, Kloster St. Johann. Siidtrakt, Fassade nach der
Untersuchung. Fenster aus dem 19. Jahrhundert sind zugemauert,
altere wieder geoffnet.

Abb. 9 Miistair, Kloster St. Johann. Siidtrakt nach der Restaurie-
rung.
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und aus dusseren Einfliissen ergeben, sind von den Natur-
wissenschaftern, den Bauphysikern, Technologen und
Restauratoren zu beurteilen. Ich erwihne sie hier, um
einen letzten Punkt wenigstens zu streifen: Denkmalpflege
ist weder ein Einmann-Betrieb noch durch Expertenwirt-
schaft zu bewiltigen, sondern nur im Team, das heisst, dass
sich die Beteiligten nicht gestaffelt am Monument einfin-
den, sondern gemeinsam davor zusammenkommen miis-
sen. Uberblickt man den Betrieb in der Schweiz, so ist man
versucht, zu sagen: Es gibt eine kleine Gruppe von Denk-
mélern, die im Sinne von Zemp und Birchler als «Ur-
kunde» wissenschaftlich betreut wird. Die Zahl der Denk-
miler, die der Denkmalpfleger im Alleingang ambulant

«pflegt», ist aber gross. Man kann das nicht einfach negativ
bewerten und in Bausch und Bogen verwerfen, denn es gibt
ja Denkmiler verschiedener Kategorien, und nicht alle
Massnahmen verdndern das Denkmal in gleich einschnei-
dender Weise. Geht es aber um Denkmaéler von einiger
Bedeutung und um schwerwiegende Eingriffe, so ist ein
solcher Alleingang nicht zu verantworten.

Im Grunde genommen ist der Satz «der Bau restauriert
sich selber» eine Aufforderung zur Zusammenarbeit aller,
die die Sprache des Baues verstehen, und auf sie horen.
Denkmalpflege und Archdologie als Bauforschung sind in
erster Linie damit angesprochen.

ABBILDUNGSNACHWEIS

Abb. 1-9: Biiro Sennhauser, Zurzach / Institut fiir Denkmalpflege

der ETH Ziirich.

ZUSAMMENFASSUNG

Denkmalpflege und Archéologie beriihren sich in erster Linie am
Bau. Eine griindliche Untersuchung ist Voraussetzung fiir seine
Restaurierung; Kenntnis des Bestandes ist Vorbedingung fiir die
Erhaltung, um die es bei der Restaurierung vor allem geht. Der
am Bau und im Boden tdtige Archédologe untersucht das Gebaude
wie der Historiker die schriftlichen Zeugen der Vergangenheit
studiert, liest und interpretiert: «Das alte Kunstwerk ist eine
geschichtliche Urkunde» (Josef Zemp), und «die Bauunter-
suchung...» schreibt dann vor, «was wir zu tun haben» (Linus
Bichler). Das heisst, der Bau sagt dem, der seine Sprache versteht,
selber, wessen er bedarf, er «restauriert sich im Grunde selber».

RESUME

Les Monuments Historiques et I’archéologie ont un point en com-
mun: le batiment. Une analyse détaillée constitue la condition
préalable a la conservation et a la restauration de tout batiment,
ce qui suppose la connaissance du contexte dans son ensemble.
L’archéologue qui travaille sur une construction et ses soubasse-
ments analyse le batiment, tout comme historien étudie, lit et
interprete les sources écrites du passé: «L’ceuvre d’art ancienne
est un document écrit» (Joseph Zemp) et «I’étude du batiment
[indique ensuite] ce qu’il nous reste a faire» (Linus Birchler). Cela
signifie que le batiment lui-méme dit a celui qui comprend son
langage ce dont il a besoin, il «est au fond 'auteur de sa propre
restauration».
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RIASSUNTO

L edificio storico ¢ il luogo dove la cura dei monumenti e ’archeo-
logia s’incontrano e stabiliscono un primo contatto. Una ricerca
approfondita ¢ la premessa per ogni restauro, mentre la cono-
scenza dell’oggetto ¢ la premessa indispensabile per la conserva-
zione, in funzione della quale il restauro viene eseguito. L’archeo-
logo attivo nell’edificio e nel suolo esamina la costruzione, cosi
come lo storico analizza, legge e interpreta le testimonianze scritte
del passato. «La vecchia opera d’arte & un documento storico»
(Joseph Zemp), e «le analisi di un edificio [prescrivono poi] cio che
rimane ancora da fare» (Linus Birchler). Cio significa che I’edificio
stesso illustra gli interventi di cui ha bisogno a colui che ne com-
prende il linguaggio. «L’edificio, in fin dei conti, si restaura da
solo.»

SUMMARY

Historic preservation and archaeology affect each other primarily
in buildings. Thorough prior investigation is essential to restora-
tion. Knowledge of a building’s structural history is a prerequisite
for preservation, which is the purpose of restoration. The archaeol-
ogist studies the structure of a building and the ground on which it
stands, just as the historian studies, reads and interprets written
documents that bear witness to the past. “The ancient work of art
is a historical document” (Joseph Zemp), and “the examination of
structure [tells us] what we have to do” (Linus Birchler). In other
words, if we understand its language, the building itself will tell us
what it needs; it “basically restores itself”.



	"Der Bau restauriert sich im Grunde selbst" (Linus Birchler) : zum Verhältnis von Denkmalpflege und Archäologie : Theorie und Praxis in der Schweiz

